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Art. 18104 LWO Besetzung von
Mandaten bei Erschopfung von

Kreiswahlvorschlagen

LWO - NO Landtagswahlordnung 1992

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

Ist die Wahlkreisliste durch Tod, durch Streichung oder Verzicht aller Bewerber auf die Berufung erschopft, so hat die
Landeswahlbehorde den zustellungsbevollmachtigten Vertreter der Partei, die den Kreiswahlvorschlag eingebracht
hat, aufzufordern, binnen vierzehn Tagen bekanntzugeben, welche von den auf den Parteilisten nicht gewahlten
Bewerbern im Falle der Erledigung von Mandaten von der Landeswahlbehérde auf freiwerdende Mandate zu berufen

sind.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 104 LWO Besetzung von Mandaten bei Erschöpfung von Kreiswahlvorschlägen
	LWO - NÖ Landtagswahlordnung 1992


